
Information für
Antragsteller / Antragstellerinnen

Füllen Sie das Antragsformular möglichst genau aus. Jede Unvollständigkeit Ihrer Angaben kann zu Erhe-
bungen und Rückfragen führen und verzögert somit das Feststellungsverfahren.

Alle Dokumente sind im Original, Fotokopie oder beglaubigter Abschrift beizubringen.
Die Vorlage ist nicht erforderlich, wenn die Dokumente bereits in einem früheren Verfahren vorgelegt wurden.

! Gemäß § 110 ASVG werden sämtliche Dokumente, Vollmachten u. dgl. für Zwecke der Sozialver-
sicherung über Verlangen von den zuständigen Behörden g e b ü h r e n f r e i  ausgestellt. !

Erforderliche Dokumente:

 Geburtsurkunde (nur bei Geburt außerhalb Österreichs)

 Heiratsurkunde(n)  Urkunde über die eingetragene Partnerschaft   Staatsbürgerschaftsnachweis

Bitte alle in- und ausländischen Beschäftigungszeiten beziehungsweise Versicherungszeiten, Lehrzeiten, Zeiten 
selbstständiger Erwerbstätigkeit, der Arbeitslosigkeit (mit und ohne Bezug), der Anstalts-(Heilstätten)pflege, des Ur-
laubes gegen Entfall des Arbeitsentgeltes aus Anlass der Mutterschaft (Karenzurlaub), des Bezuges von Kranken-
geld, Wochengeld, Rehabilitationsgeld oder Übergangsgeld ab Vollendung des 14. Lebensjahres in der richtigen 
zeitlichen Reihenfolge lückenlos anführen.

Der Beruf ist nicht allgemein mit „Arbeiter / Arbeiterin“ oder „Angestellter / Angestellte“ anzugeben, sondern genauer 
zu bezeichnen, 
zB Schlosser / Schlosserin, Bauhilfsarbeiter / Bauhilfsarbeiterin, Mithilfe in der elterlichen Landwirtschaft / 

im elterlichen Gewerbebetrieb, Techn. Zeichner / Zeichnerin, Buchhalter / Buchhalterin, Verkäufer / Verkäuferin, 
Diplomkranken pfleger / Diplomkrankenpflegerin.

Sollten Sie keine Nachweise für die von Ihnen angeführten Beschäftigungszeiten besitzen, ersuchen wir, keinesfalls 
von sich aus beim jeweiligen Krankenversicherungsträger oder beim Dachverband der Sozialversicherungsträger 
diesbezügliche Erhebungen einzuleiten. Erhebungen über Beschäftigungszeiten werden ausnahmslos vom zustän-
digen Pensionsversicherungsträger durchgeführt.

Erforderliche Nachweise:

Schulzeit  Schulzeugnisse ab dem 15. Lebensjahr

Studium  Studienbücher, Promotionsurkunde

Lehrzeit  Lehrvertrag, Lehrzeugnis, Gesellenbrief etc.

Zivildienst  Nachweis über Zivildienst

Unter welchen Voraussetzungen eine Tätigkeit als Schwerarbeit nach der Schwerarbeitsverordnung gilt, ist dem bei-
liegenden Informationsblatt zu entnehmen.

Allenfalls in Ihrem Besitz befindliche Unterlagen, die das Vorliegen einer Schwerarbeitszeit belegen (zB Dienstgeber-
bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibung, Schichtpläne usw.), sind dem Antrag beizulegen.

Das Antragsformblatt kann bei allen Landesstellen der Pensionsversicherungsanstalt oder bei einem unserer Sprech-
tage, aber auch bei anderen Sozialversicherungsträgern (zB Österreichische Gesundheitskasse) und Behörden der 
allgemeinen staatlichen Verwaltung (zB Magistrat, Bezirkshauptmannschaft) abgegeben werden.

Sämtliche Sie betreffende Informationen werden von uns unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestim mungen 
vertraulich behandelt.

Übermittlungen von Daten an andere Stellen erfolgen nur, soweit dies zur Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen 
Aufgaben für uns selbst oder eine uns um Verwaltungshilfe ersuchende Stelle (Sozialversicherungsträger, Gericht, 
Verwaltungsbehörde) eine wesentliche Voraussetzung bildet.
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Beispiel:
Männlicher Versicherter, geboren 3.2.1953 (40. Lebensjahr 3.2.1993)

von bis

a) beschäftigt als ......................
 (genaue Berufsangabe)
b) selbstständig als ..................
c) freiw. pensionsversichert
d) nicht beschäftigt wegen .......

Name und Anschrift
(Dienstgeber, 
Arbeitsmarktservice,
Sozialversicherungsträger, 
Betrieb etc.) Bundesland, Staat

Glauben Sie (ab Vollendung des 
40. Lebensjahres) Schwerar-
beit geleistet zu haben?

Wurden Tätigkeiten
(ab Vollendung des
40. Lebensjahres)
ausgeübt, die dem
Bauarbeiter-Urlaubs- 
und Ab fertigungs-
gesetz unterliegen?

11.7.1967 30.9.1968 Mithilfe im elterlichen
Gewerbebetrieb Adam, Neulengbach, Wasserweg 1

 nein  ja

 ja ⇒ nach Ziffer:  _____  nein

1.10.1968 30.6.1969 Präsenzdienst
 nein  ja

 ja ⇒ nach Ziffer:  _____  nein

1.7.1969 31.12.1980 Tunnelarbeiter Stollen- und Tunnelbau GmbH, 
Gloggnitz, Wienerstraße 10

 nein  ja

 ja ⇒ nach Ziffer:  _____  nein

1.1.1981 2.2.1993 Bauhilfsarbeiter Walzer GmbH, Stockerau, Hauptstr. 4
 nein  ja

 ja ⇒ nach Ziffer:  _____  nein

3.2.1993
(40. Le-

bensjahr)
15.3.2003 Bauhilfsarbeiter Walzer GmbH, Stockerau, Hauptstr. 4

 nein  ja

 ja ⇒ nach Ziffer:  _____  nein

16.3.2003 laufend Verkäufer in einem Baumarkt Baumarkt Huber, Neulengbach
Strausgasse 5

 nein  ja

 ja ⇒ nach Ziffer:  _____  nein
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